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ach der Synode 72 ın der Schweiz
November 1975 wurde den U schweizerischen Kathedralen und der

Abteikirche Von Gt Maurice die ynode abgeschlossen. Die einzelnen Synoden
‚g se1it dem September 1972 während tens 29 agen. Dazu Kkamen die
gesamtschweizerischen Sitzungen vVon insgesamt agen Die BanzZe Arbeit ZOß sich
\Der sieben Jahre hin. Nach Vorüberlegungen ce1t Januar 1969 beschloß die Bischofs-
konterenz al arz  b 1969, allen X  10zesen  + Synoden abzuhalten, clie gemeinsam
vorbereitet werden sollten!. Im folgenden WIF'! 21n  < Überblick über die gesamte SyNn-
odenthematik vorgelegt, gefolgt von kurzen Hinweisen auf die Synodenerfahrung.
I. P  ”LiLc  Hk
Bei der Aufstellung der Thematik konnten die Verantwortlichen S Wünschen vieler
Kirchenglieder ausgehen. Ende 1969 ließen die Bischöfe 1, Millionen Briefe clie
Gläubigen verteilen und torderten G61€e auf, ihre Wünsche mitzuteilen. FEs gingen
Ca 150.6C00 Antwortkarten und Briefe bei den einzelnen Bischöfen e1n:‘ Neben
den unmittelbar V den Kirchengliedern registrierten Problemen, die Zum sehr
zeitbedingt waren?, mußte überlegen, welche Fragen erst Horizont auftauchen
und eine große Bedeutung erlangen könnten. Um dieser prospektiven Sicht besser
entsprechen zu können, wurde der Bericht der Schweizerischen Pastoralplanungskom-
MUSSION FB}  che 1985* beigezogen‘?. Aufgrund solcher Überlegungen entstand der
Themenkatalog®.
Der folgende Überblick geht vVvon den gesamtschweizerischen Vorlagen al Rückblik-
kend 1st festzustellen, VOT allem die eutschschweizerischen Synoden nicht esent-

von der Thematik abgewichen sind. Die definitiven Texte werden diözesan
publiziert und Laufe des Frühjahres 1976 vollständig ZUT Verfügung stehen®.

Glaube und Glaubensverkündigung heute
In der Sitzung (November lag eine Teilvorlage mit dem Titel „Glaube
dieser Zeit” (0) Sie efaß sich mıit der heutigen Glaubenssituation und deren Ur-
sachen. Anschließend stellt 61e den Glauben dar als abe CGottes und Aufgabe?. Bei
der Diskussion dieses Synodentextes befaßte sich cehr cstark mit der Frage,
Na5s Synode eigentlich will und welche Adressaten anzusprechen sind, eine Frage,
die während der Zanzen ynode immer wieder auftauchte.

Berichte VÖO I970 Fürer Z den einzelnen Vorbereitungsphasen: Schweizerische Kirchen-
ze. (SKZ) 1970, 09—912; 1971, 457—460 1972, 405—408, Berichte von Karl Schuler
zZu den einzelnen Arbeitssessionen SK/Z 1972, 729—733; 1973, 133—135, 366—370,

737—740; 1974, 130—133, 598—601, 765—769; 1975, 161—165,
324—327, 577—582,
Berichte in erKorr 1973, 45——48, 260—262  f 1974, 1975 : 193—196:; 1976, 350—40.
Schweizerisches Pastoralsoziologisches ns Gt Gallen, „Lieber Herr Bischof”, Arbeits-
erı| Nr. 12, November 1970.
Fastenopfer der Schweizer Katholiken, „Sehr geehrter Herr Bischof”, Briefe Synode 72,
Luzern 19771
Die rage der Handkommunion und der Feiertagsregelung wurden damals näufig genannt,
spielen heute 1ne cehr untergeordnete

4 Schweizerisches Pastoralsoziologisches ns Gt a  en, Arbeitsbericht Nr. B, Oktober
1970.
GKZ 1970, T27 —729
Deutsche Texte zu beziehen bei den bischöfliche: Ordinariaten ın Solothurn, Chur,
St. Gallen, Fribourg, Sitten.

1972, 567—573,

160

IVO FORER 

Nach· der Synode 72 m der Schweiz 

Am 30. November 1975 wurde in den 6 schweizerischen Kathedralen und in der 
Abteikirche von St. Maurice die Synode 72 abgeschlossen. Die einzelnen Synoden 
tagten seit dem 23. September 1972 während wenigstens 29 Tagen. Dazu kamen die 
gesamtschweizerischen Sitzungen von insgesamt 13 Tagen. Die ganze Arbeit zog sich 
über sieben Jahre hin. Nach Vorüberlegungen seit Januar 1969 beschloß die Bischofs­
konferenz am 10. März 1969, in allen Diözesen Synoden abzuhalten, die gemeinsam 
vorbereitet werden sollten1• Im folgenden wird ein überblick über die gesamte Syn­
odenthematik vorgelegt, gefolgt von kurzen Hinweisen auf die Synodenerfahrung. 

I. Thematik 
Bei der Aufstellung der Thematik konnten die Verantwortlichen von Wünschen vieler 
Kirchenglieder ausgehen. Ende 1969 ließen die Bischöfe 1,4 Millionen Briefe an die 
Gläubigen verteilen und forderten sie auf, ihre Wünsche mitzuteilen. Es gingen 
ca. 150.000 Antwortkarten und 10.000 Briefe bei den einzelnen Bischöfen ein2• Neben 
den unmittelbar von den Kirchengliedern registrierten Problemen, die zum Teil sehr 
zeitbedingt waren3, mußte man überlegen, welche Fragen erst am Horizont auftauchen 
und eine große Bedeutung erlangen könnten. Um dieser prospektiven Sicht besser 
entsprechen zu können, wurde der Bericht der Schweizerischen Pastoralplanungskom­
mission „Kirche 1985" beigezogen4• Aufgrund solcher Oberlegungen entstand der 
Themenkatalog5. 

Der folgende überblick geht von den gesamtschweizerischen Vorlagen aus. Rückblik~ 
kend ist festzustellen, da.ß vor allem die deutschschweizerischen Synoden nicht wesent­
lich von der Thematik abgewichen sind. Die definitiven Texte werden diözesan 
publiziert und im Laufe des Frühjahres 1976 vollständig zur Verfügung stehen6• 

1. Glaube und Glaubensverkündigung heute 

In der 1. Sitzung (November 1972) lag eine Teilvorlage mit dem Titel „Glaube in 
dieser Zeit" vor. Sie befaßt sich mit der heutigen Glaubenssituation und deren Ur­
sachen. Anschließend stellt sie den Glauben dar als Gabe Gottes und Aufgabe7• Bei 
der Diskussion dieses 1. Synodentextes befaßte man sich sehr stark mit der Frage, 
was Synode eigentlich will und welche Adressaten anzusprechen sind, eine Frage, 
die während der ganzen Synode immer wieder auftauchte. 

1 Berichte von Ivo Fürer zu den einzelnen Vorbereitungsphasen: Schweizerische Kirchen­
zeitung (SKZ) 1970, 509-512; 1971, 457-460; 1972, 405-408. Berichte von Karl Schuler 
zu den einzelnen Arbeitssessionen in SKZ 1972, 729-733; 1973, 133-135, 366-370, 
557-560, 737-740; 1974, 130-133, 376-380, 598-601, 765-769; 1975, 161-165, 
324-327, 577-S82, 753-758. 
Berichte in HerKorr 1973, 45-48, 260-262; 1974, 104-107; 1975: 193-196; 1976, 36-40. 

2 Schweizerisches Pastoralsoziologisdtes Institut St. Gallen, ,,Lieber Herr Bisdtof", Arbeits­
bericht Nr. 12, November 1970. 
Fastenopfer der Schweizer Katholiken, ,,Sehr geehrter Herr Bischof", Briefe zur Synode 72, 
Luzern 1'971. 

3 Die Frage der Handkommunion und der Feiertagsregelung wurden damals häufig genannt, 
spielen heute eine sehr untergeordnete Rolle. 

4 Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut St. Gallen, Arbeitsbericht Nr. 8, Oktober 
1970. 

5 SKZ 1970, 727-729. 
6 Deutsche Texte zu beziehen bei den bischöflichen Ordinariaten in Solothurn, Chur, 

St. Gallen, Fribourg, Sitten. 
7 SKZ 1972, 567-573. 
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der Gt. aller Synode wurde alc Folgerung 115 der Glaubenssituation ÄAntrag
eingebracht, der auf die Behebung VO Schwierigkeiten hinzielte, die Von der Kirche

Institution her kommen. Eine Änderung der Verfahrensordnung der Glaubens-
kongregation wurde verlangt. Die andern Synoden schlossen sich diesem Antrag an,
50 PT gesamtschweizerisch verabschiedet wurde®, Die Gespräche zwischen
Bischofskonferenz und Glaubenskongregation dauern
Im Mai 1974 wurde der 'Teil „Zeitgemäße Glaubensverkündigung” besprochen?,
Darin werden Folgerungen z den Überlegungen ZU Gituation und Wesen des Glau-
bens BeZOgen Glaubensverkündigung und Sprache, Wortverkündigung inner. und
ußerhalb der Glaubensgemeinschaft (Predigt, bischöfliche Verlautbarungen, Geel-
sorgegespräch, religiöse Erwachsenenbildung), kirchliches Sprechen nach außen (mit
Nichtglaubenden, Stellungnahmen der Öffentlichkeit), Katechese und Religions-
unterricht der Kinder und Jugendlichen, Verkündigung Radio und Fernsehen. Stark
diskutiert wurden \" allem ragen des Religionsunterrichtes, insbesondere Möglich-
keiten und Grenzen der Zusammenarbeit mıt andern Kirchen. He rage der alen-
predigt wurde den Diözesen geregelt, wıe dies der BRD nach der bekann-
ten Auseinandersetzung mıit der Kleruskongregation schlieflich der

Gebet, Gottesdienst und Sakramente ım Leben der Gemeinde
der . Sitzung (November befaßten sich clie Synoden mut dem Problemkreis:

Schwierigkeit, Notwendigkeit und egungen persönlichen Gebet: Cakramente
und istliches Leben; christliche nıitiation (Taufe, Firmung, Hinführung in Eucha-
ristie); beier der Eucharistie; Sünde Buße Bußsakrament: Krankensalbung; tra-
ditionelle und moderne Ausdrucksformen .  relig:  10ser Haltung!®,
Aufgrund der unmittelbaren Erfahrung der einzelnen Synodalen wurden diesem
Zusammenhang sehr iele Einzelfragen aufgeworfen. Imdwurden VOrLr allem der
bewußte Empfang und die Voraussetzung des Glaubens betont. Die rage des 'auf-
aufschubes wurde nicht cehr dringliches Problem empfunden. Verschieden —
die Meinungen über das Firmalter und die Firmspendung den Bischof. geCnN-
wärtigen Zeitpunkt elt mMan eine grundsätzliche Vertiefung des Eucharistieglaubens
£ür wichtiger alc die ußere Gestaltung Bezüglich der sonntäglichen Eucharistiefeier
wollte die schweizerische Plenarversammlung nich:  en einfach das wiederholen,
sondern VOTF allem Cdie Motive darlegen. GSehr ausgiebig wurde die rage des Verhält-
NnıSsSes Bußfeier mit Generalabsolution Einzelbeichte besprochen. Fine Ausweitung
der Möglichkeiten der Generalabsolution wurde dringend gewünscht!*

Kirchlicher Dienst Planung der Seelsorgze In der Schweiz
„Planung der Seelsorge der Schweiz“ der ursprüngliche Titel dieser Vorlage.
Man cah aber bald ein, die Möglichkeiten der anung sowochl durch clie cehr
vielfältige Gituation der einzelnen Landesteile als auch durch die Struktur der Synode
begrenzt sind. Eigentliche Planungsarbeit wurde nachsynodalen Gremien überlassen.
h1e Vorlage handelt Von der Mitverantwortung aller der Kirche, den besonderen
en Diensten und den Ordensgemeinschaften??, Weil S Dienste und Gtruk-
5  en nach der Diskussion iber die rängenden Sachfragen behandeln wollte, wurde
die Vorlage erst 1975 Lesunganı
UÜberall unbestritten War das Prinzip, Mitverantwortung und tarbeit ler
der Kirche dringend notwendig sind In den Westschweizer Synoden wurde von diesem

SKZ 1974, 186—188. 1974, 77—86. K 1973, 501—521.
Die schweizerischen Bischöfe hatten bei ihren Ausführungsbestimmungen ZUT Hen
ordnung ese düns mit VOT Augen. Vegl. Weisungen der Schweizerischen Bischofs-
konferenz über die Buße, SKZ 1974, 733—735.

19 GK7Z 1975, 111—124,
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In der St. Galler Synode wurde als Folgerung aus der Glaubenssituation ein Antrag 
eingebracht, der auf die Behebung von Schwierigkeiten hinzielte, die von der Kirche 
als Institution her kommen. Eine Änderung der Verfahrensordnung der Glaubens­
kongregation wurde verlangt. Die andern Synoden sdtlossen sich diesem Antrag an, 
so daß er schließlich gesamtschweizerisch verabschiedet wurde8• Die Gespräche zwischen 
Bischofskonferenz und Glaubenskongregation dauern an. 
Im Mai 1974 wurde der 2. Teil „Zeitgemäße Glaubensverkündigung" besprochen9• 

Darin werden Folgerungen aus den Oberlegungen zu Situation und Wesen des Glau­
bens gezogen: Glaubensverkündigung und Sprache, Wortverkündigung innerhalb und 
außerhalb der Glaubensgemeinschaft (Predigt, bischöfliche Verlautbarungen, Seel­
sorgegespräch, religiöse Erwachsenenbildung), kirdtliches Sprechen nach außen (mit 
Nichtglaubenden, Stellungnahmen in der Öffentlichkeit), Katechese und Religions­
unterricht der Kinder und J ugencllichen, Verkündigung in Radio und Fernsehen. Stark 
diskutiert wurden vor allem Fragen des Religionsunterrichtes, insbesondere Möglich­
keiten und Grenzen der Zusammenarbeit mit andern Kirchen. Die Frage der Laien­
predigt wurde in den Diözesen ähnlich geregelt, wie dies in der BRD nach der bekann­
ten Auseinandersetzung mit der Kleruskongregation schließlich der Fall war. 

2. Gebet, Gottesdienst und Sakramente im Leben der Gemeinde 
In der 3. Sitzung (November 1973) befaßten sich die Synoden mit dem Problemkreis: 
Schwierigkeit, Notwendigkeit und Anregungen zum persönlichen Gebet; Sakramente 
und christliches Leben; christliche Initiation (Taufe, Firmung, Hinführung zur Eucha­
ristie); Feier der Eucharistie; Sünde - Buße - Bußsakrament; Krankensalbung; tra­
ditionelle und moderne Ausdrucksformen religiöser Haltung10• 

Aufgrund der unmittelbaren Erfahrung der einzelnen Synodalen wurden in diesem 
Zusammenhang sehr viele Einzelfragen aufgeworfen. Im ganzen wurden vor allem der 
bewußte Empfang und die Voraussetzung des Glaubens betont. Die Frage des Tauf­
aufschubes wurde nicht als sehr dringliches Problem empfunden. Verschieden waren 
die Meinungen über das Firmalter und die Firmspendung durch den Bischof. Im gegen­
wärtigen Zeitpunkt hielt man eine grundsätzliche Vertiefung des Eucharistieglaubens 
für wichtiger als die äußere Gestaltung. Bezüglich der sonntäglichen Eucharistiefeier 
wollte die schweizerische Plenarversammlung nicht einfach das Gebot wiederholen, 
sondern vor allem die Motive darlegen. Sehr ausgiebig wurde die Frage des Verhält­
nisses Bußfeier mit Generalabsolution - Einzelbeichte besprochen. Eine Ausweitung 
der Möglichkeiten der Generalabsolution wurde dringend gewünscht11• 

3. Kirchlicher Dienst I Planung der Seelsorge in der Schweiz 
,,Planung der Seelsorge in der Schweiz" war der ursprüngliche Titel dieser Vorlage. 
Man sah aber bald ein, daß die Möglichkeiten der Planung sowohl durch die sehr 
vielfältige Situation der einzelnen Landesteile als auch durch die Struktur der Synode 
begrenzt sind. Eigentliche Planungsarbeit wurde nachsynodalen Gremien überlassen. 
Die Vorlage handelt von der Mitverantwortung aller in der Kirche, den besonderen 
kirchlichen Diensten und den Ordensgemeinschaften12• Weil man Dienste und Struk­
turen nach der Diskussion über die drängenden Sachfragen behandeln wollte, wurde 
die Vorlage erst im Mai 1975 in 1. Lesung behandelt. 
überall unbestritten war das Prinzip, daß Mitverantwortung und Mitarbeit aller in 
der Kirche dringend notwendig sind. In den Westschweizer Synoden wurde von diesem 

8 SKZ 1974, 186-188. 11 SKZ 1974, 77-86, to SKZ 1973, 501-521. 
11 Die schweizerischen Bischöfe hatten bei ihren Ausführungsbestimmungen zur neuen Buß­

ordnung diese Wünsche mit vor Augen. Vgl. Weisungen der Schweizerischen Bischofs­
konferenz über die Buße, SKZ 1974, 733-735. 

12 SKZ 1975, 1111-124. 
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Prinzip unmittelbar auf die Notwendigkeit lebendiger Basisgruppen geschlossen,
11} der deutschsprachigen Schweiz wurde die Mitarbeit den Käten stärker den
Vordergrund geschoben Alle Synoden haben den Wunsch geäußert, gesamt-
schweizerischer Pastoralrat möchte Clie Zusammenarbeit unter den Diözesen, die
der Synode begonnen wurde, weiterführen Die Bischofskonferenz 15T damit m
verstanden und hat die Pastoralplanungskommission mit den notigen Vorarbeiten
betraut.
In einzelnen Synoden wurde das Ordinationsverständnis ausführlich diskutiert. iele
Nichttheologen spürten ZWarl, durch diese Diskussionen überfordert WAarTel,
1A1 sich aber bewußt 7 diese rage nicht unMsansen werden konnte
Kapitel iber das kirchliche Dienstamt finden cich Abschnitte &.  ber Spiritualität, Lebens-
form Zusammenarbeit und Gemeinschaft Ausbildung und Fortbildung, Nachwuchs
und Berufung 1Ne Diskussion über die Zölibatsfrage nicht Z umgehen Dieses
Problem wurde den Antworten clie Bischöfe 10 Jahre 1970 sehr eu: den
Vordergrund gestelilt In mehr oder WEeEIUNgET gleichlautenden Texten haben die Synoden
die Bischöfe gebeten, sich weiterhin dafür einzusetzen, a die Weihe verheirateter
M:  anner  H ausnahmsweise gestatte werde Die Forderung, dispensierte Priester wieder
mır priesterlichen Funktionen ZU betrauen, fand weder bei den Bischöfen noch bei der
Mehrheit der Synodalen Zustimmung.,. Die Möglichkeit der Priesterweihe der Frau
wurde als weder theologisch noch pastorell genügend abgeklärt erachtet Mit der rage
der Einführung des permanenten Diakonates hat csich ohne große Lust befaßt
Der verabschiedete gesamtschweizerische ext fordert, sollte vorerst auf Sprach-
gebietsebene Erfahrungen sammeln!?
Das Kapitel über das Ordensleben sucht einerseilts das Ordensideal EINeT breiteren
Offentlichkeit verständlicher zu machen, andererseits regungen E zeitgemäße
Reform einzubringen. allen Synoden entwickelte sich darüber hochstehende
Diskussion. Im Hinblick auf den beschränkten Informationsstand der Synodalen und
die Vielschichtigkeit verschiedener Ordenscharismen konnten aber die Aussagen nich:‘  er

einzelne gehen
Kirche } Verständnis des Menschen heute

In der Sitzung wurde Teil dieser Vorlage che als Gemeinschaft“‘ sku-
tiert1i+ Ausgehend Unbehagen kirchlichen Institutionen gegenüber und der Ert-
wartung, der Kirche echte Gemeinschaft erfahren ..  k  Onnen, legt dieser Text
theologische Überlegungen VOorLl und eucht CINIEEC Grundsätze aufzustellen Da zZu esem
Zeitpunkt die übrigen Vorlagen noch nicht bekannt n und der t+hematische UÜber-
blick den eisten Synodalen fehlte, haben manche Synoden diesen Text cehr stark
umgestaltet und ele Fragekreise miteinbezogen, die sich (1 anderen Vorlagen (3 oder
9) befanden
Im Mai 1973 lagen dann auch die übrigen Teile vorls kirchenfreies Christentum,
dienende und Kirche, offene Kirche Theologisch bedeutungsvoll 154{ der Kom-
missionsbericht Teil Er befaßt G1 denen, die Christen S wollen,
aber die „gemeinschaftliche Verfaßtheit des Glaubens 11} der 1r Institution
[Nellen Der lext mündet 111 Anfragen sowochl 1L die Kirche auch diese
„kirchenfreien Christen” Interessant 15St die Feststellung, dafß dieser Text neben
dem ext „Ehe und Familie Wandel der Gesellschaft“ bisher melsten gefragt
War

Okumenischer Auftrag Verhältnissen
In der interdiözesanen Vorbereitungskommission wurde eingehend darüber diskutiert,
ob überhaupt E ökumenisches Thema aufnehmen sollte Viele veriraten clie

13 SKZ 1975 KZ 1972 SK Il
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Prinzip aus unmittelbar auf die Notwendigkeit lebendiger Basisgruppen geschlossen, 
in der deutschsprachigen Schweiz wurde die Mitarbeit in den Räten stärker in den 
Vordergrund geschoben. Alle Synoden haben den Wunsch geäußert, ein gesamt­
schweizerischer· Pastoralrat möchte die Zusammenarbeit unter den Diözesen, die in 
der Synode 72 begonnen wurde, weiterführen. Die Bischofskonferenz ist damit ein­
verstanden und hat die Pastoralplanungskommission mit den nötigen Vorarbeiten 
betraut. 
In einzelnen Synoden wurde das Orclinationsverständnis ausführlich diskutiert. Viele 
Nichttheologen spürten zwar, daß sie durch diese Diskussionen überfordert waren, 
man war sich aber bewußt, daß diese Frage nicht umgangen werden konnte. Im 
Kapitel über das kirchliche Dienstamt finden sich Abschnitte über Spiritualität, Lebens­
form, Zusammenarbeit und Gemeinschaft, Ausbildung und Fortbildung, Nachwuchs 
und Berufung. Eine Diskussion über die Zölibatsfrage war nicht zu umgehen. Dieses 
Problem wurde in den Antworten an die Bischöfe im Jahre 1970 sehr deutlich in den 
Vordergrund gestellt. In mehr oder weniger gleichlautenden Texten haben die Synoden 
die Bischöfe gebeten, sich weiterhin dafür einzusetzen, daß die Weihe verheirateter 
Männer ausnahmsweise gestattet werde. Die Forderung, dispensierte Priester wieder 
mit priesterlichen Funktionen zu betrauen, fand weder bei den Bischöfen noch bei der 
Mehrheit der Synodalen Zustimmung. Die Möglichkeit der Priesterweihe der Frau 
wurde als weder theologisch noch pastorell genügend abgeklärt erachtet. Mit der Frage 
der Einführung des permanenten Diakonates hat man sich ohne große Lust befaßt. 
Der verabschiedete gesamtschweizerische Text fordert, man sollte vorerst auf Sprach­
gebietsebene Erfahrungen sammeln13• 
Das Kapitel über das Ordensleben sudtt einerseits das Ordensideal einer breiteren 
Öffentlichkeit verständlicher zu machen, andererseits Anregungen für eine zeitgemäße 
Reform einzubringen. In allen Synoden entwickelte sich darüber eine hochstehende 
Diskussion. Im Hinblick auf den besdtränkten Informationsstand der Synodalen und 
die Vielschichtigkeit verschiedener Ordenscharismen konnten aber die Aussagen nicht 
ins einzelne gehen. 

4. Kirche im Verständnis des Menschen von heute 
In der 1. Sitzung wurde ein 1. Teil dieser Vorlage „Kirche als Gemeinschaft" disku­
tiert14. Ausgehend vom Unbehagen kirchlidten Institutionen gegenüber und der Er­
wartung, in der Kirche edtte Gemeinsdtaft erfahren zu können, legt dieser Text 
theologische Oberlegungen vor und sucht einige Grundsätze aufzustellen. Da zu diesem 
Zeitpunkt die übrigen Vorlagen noch nicht bekannt waren und der thematische Ober­
blick den meisten Synodalen fehlte, haben manche Synoden diesen Text sehr stark 
umgestaltet und viele Fragekreise miteinbezogen, die sich in anderen Vorlagen {3 oder 
9) befanden. 
Im Mai 1973 lagen dann audt die übrigen Teile vor15 : kirchenfreies Christentum, 
dienende und arme Kirche, offene Kirche. Theologisch bedeutungsvoll ist der Kom­
missionsbericht zum 1. Teil. Er befaßt sich mit denen, die zwar Christen sein wollen, 
aber die „gemeinschaftliche Verfaßtheit des Glaubens in der Kirche als Institution" 
verneinen. Der Text mündet in Anfragen sowohl an die Kirche als auch an diese 
„kirchenfreien Christen" aus. Interessant ist die Feststellung, daß dieser Text, neben 
dem Text „Ehe und Familie im Wandel der Gesellschaft" bisher am meisten gefragt 
war. 

5. ökumenischer Auftrag in unseren Verhältnissen 
In der interdiözesanen Vorbereitungskommission wurde eingehend darüber diskutiert, 
ob man überhaupt ein ökumenisches Thema aufnehmen sollte. Viele vertraten die 

13 SKZ 1975, 604-605. 14 SKZ 1972, 626-630. 15 SKZ 1973, 259-273. 
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AÄnsicht, alle Themen hätten eine ökumenische Relevanz und müßten entsprechend
behandelt werden. Trotzdem O aber schließlich 2  UL tscheid, einıge
Fragen als ökumenische Fragen einem gesonderten Themenkreis behandelt werden
sollten.
In der ı itzung wurde eiıne Teilvorlage „Leben 1n der Mischehe“ behandelt18. Da
S sich der gleichen Sitzung mit FEhe- und Familienfragen befaßte, lag Pe1Nn csach-
licher Zusammenhang Or Folgende Gesichtspunkte wurden diskutiert: C(kumenische
Trauung, Kindererziehung der Mischehe, Lebensgemeinschaft der Partner, Misch-
ehenseelsorge. Im Hinblick auf die Trauung durch Vertreter verschiedener en War
1 eher zurückhaltend. Die schweizerische Plenarversammlung verabschiedete eine
itte an den Papst, das Hindernis der Bekenntnisverschiedenheit aufzuheben und alle
Mischehen, welcher Form S1e 1mMmMer geschlossen werden, als zültig anzuerkennen!?.
Die Bischöfe haben diese weitergeleitet und der Eingabe ZUTX Revision des
Saktramentenrechtes wiederholt.
Ein später wurden clie weiteren Abschnitte der Vorlage behandelt COkumenische
Haltung, kirchenfreie Okumene, auf dem Weg ZUr Eucharistiegemeinschaft!8, Der
1. befaßt csich H allem mıit Erziehung und Schule, der 2. die Über-
legung, die Thema B kirchenfreien Christentum gemacht wurde, 1m ökumeni-
schen Bereich fort. Die Gef; einer Emanzipation Von der bestehenden Kirchen-
gemeinschaft oder einer dritten kirchlichen ruppe darf nicht übersehen werden.

di  Ozesaner  .. und interdiözesaner Ebene intensiv diskutiert wurde die rage der
Eucharistiegemeinschaft. in der Vorlage wurde lakonisch die Bitte ausgesprochen, die
Bischofskonferenz möge bestimmten Fällen einer gegenseitigen Eucharistiegemein-
sch. ke:  ınen  ® Einspruch erheben. Nach verschiedenen intensiven Aussprachen zwischen
Kommissionen und Bischofskonferenz konnte eın gemeinsamer Text verab-
schiedet werden, der das B  C Problem differenzierter handelt, ohne von der egen-
seitigkeit der Teilnahme der Eucharistie auszugehen!®, Grundlage dieser Überle-
gungen bildete das Arbeitspapier, das VvVon den ökumenischen Gesprächskommissionen
der Schweiz ausgearbeitet wurde%9

Ehe und Familie ım 'andel der Gesellschaft
Unter den bei den Bischöfen der deutschsprachigen GSchweiz eingegangenen Wünschen
an die ynode nahm der Problemkreis Ehe und Familie den ersten Platz e1in. Aus
esem Grund beschloß der Sitzung darauf einzutreten. 1972 lagen die beiden
Teile „Aktuelle Schwerpunkte Thema Cexualität“” und „Ehe Werden und
der Krise“ vor*!. Der Text befaßt sich mit GCexualität und menschlicher Verantwortung.
Vor allem iskutiert wurden die Fragen der Familienplanung und der vorehelichen
Gexualität. Hintergrund dieser Diskussion gie sich e1n verschiedenes Verständnis
der Bedeutung moralischer Normen. Für die einen stand mehr die persönliche Verant-
wortung des einzelnen, die anderen mehr die £$entliche rdnung ım Vordergrund.
Der Text über cie voreheliche Cexualität ist den einzelnen D  hOozesen  . schließlich cchr
verschieden formuliert worden. Die rage des Schwangerschaftsabbruches wurde gleich-
zel den eidgenössischen Räten behandelt. Die Stellungnahme fiel hinsichtlich
der grundsätzlichen Ablehnung sehr eindeutig Betont wurden soziale Hilfen
den Möglichkeiten, clie das Otrafrecht bietet. Aus dem zweıtgenannten Abschnitt wurde
die Frage der Zulassung geschiedener Wiederverheirateter den GCakramenten auf
den verschiedenen Ebenen eingehendsten diskutiert. Der anfänglich knappe Satz
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Ansicht, alle Themen hätten eine ökumenische Relevanz und müßten entsprechend 
behandelt werden. Trotzdem kam man aber schließlich zum Entscheid, daß einige 
Fragen als ökumenische Fragen in einem gesonderten Themenkreis behandelt werden 
sollten. 
In der 1. Sitzung wurde eine Teilvorlage „Leben in der Mischehe" behandelt16• Da 
man sich an der gleichen Sitzung mit Ehe- und Familienfragen befaßte, lag ein sach­
licher Zusammenhang vor. Folgende Gesichtspunkte wurden diskutiert: ökumenische 
Trauung, Kindererziehung in der Mischehe, Lebensgemeinschaft der Partner, Misch­
ehenseelsorge. Im Hinblick auf die Trauung durch Vertreter verschiedener Kirchen war 
man eher zurückhaltend. Die schweizerische Plenarversammlung verabschiedete eine 
Bitte an den Papst, das Hindernis der Bekenntnisverschiedenheit aufzuheben und alle 
Mischehen, in welcher Form sie immer geschlossen werden, als gültig anzuerkennen17• 

Die Bischöfe haben diese Bitte weitergeleitet und in der Eingabe zur Revision des 
Sakramentenrechtes wiederholt. 
Ein Jahr später wurden die weiteren Abschnitte der Vorlage behandelt: ökumenische 
Haltung, kirchenfreie Ökumene, auf dem Weg zur Eucharistiegemeinschaft18• Der 
1. Abschnitt befaßt sich vor allem mit Erziehung und Schule, der 2. setzt die Ober­
legung, die im Thema 4 zum kirchenfreien Christentum gemacht wurde, im ökumeni­
schen Bereich fort. Die Gefahr einer Emanzipation von der bestehenden Kirchen­
gemeinschaft oder gar einer dritten kirchlichen Gruppe darf nicht übersehen werden. 
Auf diözesaner und interdiözesaner Ebene intensiv diskutiert wurde die Frage der 
Eucharistiegemeinschaft. In der Vorlage wurde lakonisch die Bitte ausgesprochen, die 
Bischofskonferenz möge in bestimmten Fällen einer gegenseitigen Eucharistiegemein­
sdtaft keinen Einspruch erheben. Nach verschiedenen intensiven Aussprachen zwischen 
Kommissionen und Bischofskonferenz konnte schließlich ein gemeinsamer Text verab­
schiedet werden, der das ganze Problem differenzierter behandelt, ohne von der Gegen­
seitigkeit der Teilnahme an der Eucharistie auszugehen19• Grundlage dieser Oberle­
gungen bildete das Arbeitspapier, das von den ökumenischen Gesprächskommissionen 
der Schweiz ausgearbeitet wurde20• 

6. Ehe und Familie im Wandel der Gesellschaft 
Unter den bei den Bischöfen der deutschsprachigen Schweiz eingegangenen Wünschen 
an die Synode nahm der Problemkreis Ehe und Familie den ersten Platz ein. Aus 
diesem Grund beschloß man, in der 1. Sitzung darauf einzutreten. 1972 lagen die beiden 
Teile „Aktuelle Schwerpunkte zum Thema Sexualität" und „Ehe im Werden und in 
der Krise" vor21• Der Text befaßt sich mit Sexualität und menschlicher Verantwortung. 
Vor allem diskutiert wurden die Fragen der Familienplanung und der vorehelichen 
Sexualität. Im Hintergrund dieser Diskussion zeigte sich ein verschiedenes Verständnis 
der Bedeutung moralischer Normen. Für die einen stand mehr die persönliche Verant­
wortung des einzelnen, für die anderen mehr die öffentliche Ordnung im Vordergrund. 
Der Text über die voreheliche Sexualität ist in den einzelnen Diözesen schließlich sehr 
verschieden formuliert worden. Die Frage des Schwangerschaftsabbruches wurde gleich­
zeitig in den eidgenössischen Räten behandelt. Die Stellungnahme fiel hinsichtlich 
der grundsätzlichen Ablehnung sehr eindeutig aus. Betont wurden soziale Hilfen vor 
den Möglichkeiten, die das Strafrecht bietet. Aus dem zweitgenannten Abschnitt wurde 
die Frage der Zulassung geschiedener Wiederverheirateter zu den Sakramenten auf 
den verschiedenen Ebenen am eingehendsten diskutiert. Der anfänglich knappe Satz 
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„Unabhängig vVvVon der kirchenrechtlichen Anerkennung ihrer Zweitehe sollen wieder-
verheiratete Geschiedene pastorellen ründen den Sakramenten zugelassen
werden wurde schließ@lich ersetzt einen längeren, ausgewogenNeren Text.
geht die rage von der Gewissenslage der Partner Da das Problem allen Synoden
ale dringend erkannt wurde, wurden Tetrs Kontakte unter den Bischoftskonferenzen
der deutschsprachigen Länder aufgenommen, Es liegt nNnun den einzelnen Bischofs-
konferenzen, entscheiden, wWwıe S1e die Frage weiterverfolgen wollen.
Der 2., der Vorlage „Ehe Aufbruch und Familie eiINeTr Zeit des Umbruchs“
lag Anfang 1973 vors:® Darin werden behandelt Ehevorbereitung, ehebegleitende
Bildung und Elternbildung, sexuelle Erziehung, Familie, Autorität der Familie,
Alleinstehende. Obwohl der kirchliche Einsatz diesen Belangen Von großer Bedeu-

ist, traten e5se Probleme hinter den „brennenden Tragen r deutlich ZUTÜCK.
Die Verantwortun des Christen in Arbeit und Wirtschaft

Die November 1974 diskutierte Vorlage®3 befaßt sich muit folgenden Einzelproble-
5  / Kapital Arbeit unternehmerische Tätigkeit; Gewinn Lohn; Eigentums-
bildung Arbeiterhand; kirchliches Vermögen; Finanzausgleich; onkurrenz; Be-
triebsklima; Mitbestimmung und Mitverantwortung; Formen der Arbeitsorgani-
satıon  F  * Arbeit und Menschlichkeit; Berufswahl, erufstätige Frauen, Konsumverhalten:
Kirche Industrie irtschaft. M der Vorbereitung dieser Vorlage zel: sich
Schwierigkeiten der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Sprachgebieten beson-
ers deutlich Man konnte sich nicht auf einen inheitlichen Text verständigen.
Am meisten wurde cClie rage der Mitbestimmung diskutiert. } handelt sich dabei un
eine Trage großer politischer Relevanz, über die Frühjahr 1976 eine Volks-
abstimmung erfolgt. Viele Synodalen konnten sich dieser ungewohnten Materie
schwer bewegen. Andererseits bestand die Gefahr, sich zuwenig echen-

gab, S welchen Gründen die Kirche ZU diesen ragen sich .  ußern hat. Die
Vorlage eing Arbeitskräftemangel aQUS, wurde aber ährend der Rezession der
Synode behandelt und ußte deshalb stark modifiziert werden. Daraus wurde deut-

] sich cehr davor hüten muß, einer bestimmten Sicht der Situation
zZu weiıt gehende grundsätzliche Folgerungen zu ziehen.

Soziale Aufgaben der Kirche ın der Schweiz
Die Vorlage, Anfang Mai 1974 esung behandelt, befaßt sich mit Grundlagen
und Voraussetzungen sozialer Tätigkeit der Kirche, mıit den verschiedenen Ebenen
cozialer Tätigkeit und mit Beispielen konkreter Hilfsmöglichkeiten: Kinder und Ju-
gendliche, Alleinstehende, Betagte, Kranke, körperlich und geistig Behinderte, Sucht-
gefährdete, Straffällige SsOoOwle mıit den beiden Spezialfragen ausländische Arbeits-

und Flüchtlinge®*.
Gesamtschweizerisch verabschiedet wurde u. der Abschnitt über die Ausländer.
Wenn Ian bedenkt, ”3  k die Schweiz bei ner Einwohnerzahl VO Ca. Millionen
CA., Müillion Ausländer zählt, kann man die Bedeutung dieser Trage ©  PSSPel Die
Ausländer wäaren der yNO: vertreten. ] zeigte sich deutlich, auch
der Kirche der Weg echter Zusammenarbeit noch nicht gefunden ist Die Diskussionen
fanden damals auf dem Hintergrund S Volksabstimmungen A drastischen Be-
schränkung der Ausländerzahl STa Durch die Rezession 1st ihre zurückgegangen,
aber das Problem der Integration ist keineswegs i  05
Q, Beziehung zıeoischen Kirche und yolitischen Gemeinschaften
In dieser Vorlage“® November 1974 diskutiert) konnten nebeneinander Abschnitte
festgestellt werden, die teils mehr der deutschen, teils mehr der romanischen Mentalit.  ät  ,
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,,Unabhängig von der kirchenrechtlichen Anerkennung ihrer Zweitehe sollen wieder­
verheiratete Geschiedene aus pastorellen Gründen zu den Sakramenten zugelassen 
werden" wurde schließlich ersetzt durch einen längeren, ausgewogeneren Text. Er 
geht die Frage von der Gewissenslage der Partner an. Da das Problem in allen Synoden 
als dringend erkannt wurde, wurden vorerst Kontakte unter den Bisdtofskonferenzen 
der deutschsprachigen Länder aufgenommen. Es liegt nun an den einzelnen Bisdtofs­
konferenzen, zu entscheiden, wie sie die Frage weiterverfolgen wollen. 
Der 2. Teil der Vorlage „Ehe im Aufbruch und Familie in einer Zeit des Umbrudts" 
lag Anfang 1973 vor22• Darin werden behandelt: Ehevorbereitung, ehebegleitende 
Bildung und Elternbildung, sexuelle Erziehung, Familie, Autorität in der Familie, 
Alleinstehende. Obwohl der kirchliche Einsatz in diesen Belangen von großer Bedeu­
tung ist, traten diese Probleme hinter den „brennenden Fragen" deutlidt zurück 

7. Die Verantwortung des Christen in Arbeit und Wirtschaft 
Die im November 197 4 diskutierte Vorlage23 befaßt sidt mit folgenden Einzelproble­
men: Kapital - Arbeit - untemehmerisdte Tätigkeit; Gewinn - Lohn; Eigentums­
bildung in Arbeiterhand; kirchliches Vermögen; Finanzausgleich; Konkurrenz; Be­
triebsklima; Mitbestimmung und Mitverantwortung; neue Formen der Arbeitsorgani­
sation; Arbeit und Menschlidtkeit; Berufswahl, berufstätige Frauen, Konsumverhalten; 
Kirche - Industrie - Wirtsdtaft. Bei der Vorbereitung dieser Vorlage zeigten sich 
Schwierigkeiten der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Spradtgebieten beson­
ders deutlich: Man konnte sidt nicht auf einen einheitlichen Text verständigen. 
Am meisten wurde die Frage der Mitbestimmung diskutiert. Es handelt sidt dabei um 
eine Frage von großer politisdter Relevanz, über die im Frühjahr 1976 eine Volks­
abstimmung erfolgt. Viele Synodalen konnten sich in dieser ungewohnten Materie 
sdtwer bewegen. Andererseits bestand die Gefahr, daß man sidt zuwenig Rechen­
schaft gab, aus welchen Gründen die Kirdte zu diesen Fragen sich zu äußern hat. Die 
Vorlage ging vom Arbeitskräftemangel aus, wurde aber während der Rezession in der 
Synode behandelt und mußte deshalb stark modinziert werden. Daraus wurde deut­
lich, daß man sidt sehr davor hüten muß, aus einer bestimmten Sidtt der Situation 
zu weit gehende grundsätzliche Folgerungen zu ziehen. 

8. Soziale Auf gaben der Kirche in der Schweiz 
Die Vorlage, Anfang Mai 1974 in 1. Lesung behandelt, befaßt sidt mit Grundlagen 
und Voraussetzungen sozialer Tätigkeit der Kirdte, mit den verschiedenen Ebenen 
sozialer Tätigkeit und mit Beispielen konkreter Hilfsmöglidtkeiten: Kinder und Ju­
gendlidte, Alleinstehende, Betagte, Kranke, körperlich und geistig Behinderte, Sucht­
gefährdete, Straffällige sowie mit den beiden Spezialfragen: ausländisdte Arbeits­
kräfte und Flüchtlinge24• 

Gesamtschweizerisch verabschiedet wurde u. a. der Abschnitt über die Ausländer. 
Wenn man bedenkt, daß .die Schweiz bei einer Einwohnerzahl von ca. 6 Millionen 
ca. 1 Million Ausländer zählt, kann man die Bedeutung dieser Frage ermessen. Die 
Ausländer waren in der Synode eigens vertreten. Es zeigte sidt deutlidt, daß auch in 
der Kirdte der Weg echter Zusammenarbeit noch nicht gefunden ist. Die Diskussionen 
fanden damals auf dem Hintergrund von Volksabstimmungen zur drastisdten Be­
schränkung der Ausländerzahl statt. Durch die Rezession ist ihre Zahl zurückgegangen, 
aber das Problem der Integration ist keineswegs gelöst. 

9. Beziehung zwischen Kirche und politischen Gemeinschaften 
In dieser Vorlage25 (im November 1974 diskutiert) konnten nebeneinander Absdtnitte 
festgestellt werden, die teils mehr der deutschen, teils mehr der romanisdten Mentalität 

22 SKZ 1973, 187-193. 23 SKZ 1974, 531-543. 24 SKZ 1974, 97-115. 25 SKZ 1974, 507-518. 
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entsprachen Die \.23l Bearbeitung brachte In sich 661e mehr auf die
oder mehr auf die andere Ge:  ite  e verändert wurde 1es 1st VOTr allem festzustellen
in der Tage des Verhältnisses der Kirche ZUuNl taat konkret IL der Erhebung der
Kirchensteuer
Die Vorlage enthält cdie Kapitel Kirche und Politik Kirche 11 ST Gesellschaft,
Kirche und Staat ] eind folgende Einzelfragen enthalten Verhältnis Zu
den politischen Parteien, zZu politisch a Verbänden, politische Betätigung der
Kirche, wobe  1 die rage der pPO.  en Predigt durch eın Vorkommnis 1n der West-
schweiz besondere Aktualität aufwies Von großer Bedeutung könnte der amnl
gefaßte es SCHN, das Studium S Neueinteilung der Bistümer 1n der Sch;
anzugehen. Die Bischofskonferenz hat entsprechende Vorarbeiten Auftrag gegeben.
Man möchte allerdings durch eine Neueinteilung clie bestehenden Bischofswahlrechte
einzelner Diözesen gewahrt wissen®®.
10 Die Verantwortung der Kirche der chweiz für Mission, Entwicklung und
Frieden
Um die weltweite erantwo:  g der Kirche den Synoden bei Beginn ihrer Trbeit e
Bewuftsein ZuUu rufen, wurde diese Vorlage schon der 2 Arbeitssitzung (Mai
behandelt?!? clie Themenstellung wurde Mission cstark F  m dem Auftrag der
ritten Welt verbunden Missionarische Verantwortung allen Kontinenten wurde
mitgesehen, erhielt aber nicht den zukommenden SGtellenwert Im iber
clie Mission rief die rage der Begründung des Missionsauftrages besondere Diskus-

ervor Effizienz, Möglichkeit und damit a1rch Notwendigkeit der Entwicklungs-
hiltfe warfen nicht unbestritten BanlZz! apier der eitrag der Kirche der
Bewußtseinsbildung unterstrichen
roße Wellen wart über den Frieden die Diskussion über die Landes-
verteidigung Provoziert durch e1ine UNgENAaAUE Information der Tagesschau des
Fernsehens wurde die Stellung der Synode 3 Landesverteidigung ährend einiger
Zeit allgemeines Tagesgespräch War die Publizität al sich begrüßen, muß doch
festgestellt werden, Q damals mehr verurteilende alc Sal Überlegung
gefördert wurde Manche vermuteten die Kirche lasse sich V linksextremen
Elementen unterwandern Unter Berufung auf die enwart!: Realität zeigten ST
sehr viele blind die e dem Evangelium entstehende pannung

Bildungsfragen und Freizeitgestaltung
hese Vorlage wurde ON den Synoden zuletzt auf die Traktandenliste gesetzt Gie
befaßt sich Vorschulalter, verschiedenen Schulstufen his zZu Universität, Erwach-
senenbildung Freizeit ] folgen Abschnitte über katholische Privatschulen, die
Universität Freiburg und den Bildungsrat der Schweizer Katholiken?2® Die meilsten
Synoden haben sich ausgiebig mut Schulfragen, besonders mı1r ragen der katholischen
Privatschulen befaßt
AnläQli der Diskussion, ob 111 Themenkreis „Jugend und Kirche‘“ eingeführt werden
sollte, nahmen Vertreter der Jugendverbände S ablehnende Haltung Sie Jlegten
dar, die ugendfrage D nicht spezielle Frage, sondern müßte be der Behandlung
aller Themen mitberücksichtigt werden Die Verantwortlichen folgten dieser ÄArgumen-
on Grundlegende Überlegungen kirchlichen Jugendarbeit wurden VOT allem
111 Themenbereich Bildung und Freizeit eingebracht
12 Information und Meinungsbildung iM Kirche und Offentlichkeit
1974 befaßten sich die Synoden diesem Thema Die Vorlage** egt 11 Abschnitt

Forderungen von Communio Progressio dar Es folgt Abschnitt Ul  &'  ber Kirche

20 Der gesamtschweizerisch verabs:  edete Text ist publiziert 111 SKZ 1975
KZ 1973, 207 — 21 1975, 09— 83 SKZ 1974, 145—156
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entsprachen. Die weitere Bearbeitung brachte es mit sich, daß sie mehr auf die eine 
oder mehr auf die andere Seite hin verändert wurde. Dies ist vor allem festzustellen 
in der Frage des Verhältnisses der Kirche zum Staat, konkret in der Erhebung der 
Kirchensteuer. 
Die Vorlage enthält die Kapitel: Kirche und Politik, Kirche in unserer Gesellschaft, 
Kirche und Staat. Es sind darin u. a. folgende Einzelfragen enthalten: Verhältnis zu 
den politischen Parteien, zu politisch tätigen Verbänden, politische Betätigung der 
Kirche, wobei die Frage der politischen Predigt durch ein Vorkommnis in der West­
schweiz besondere Aktualität aufwies. Von großer Bedeutung könnte der gemeinsam 
gefaßte Beschluß sein, das Studium einer Neueinteilung der Bistümer in der Schweiz 
anzugehen. Die Bischofskonferenz hat entsprechende Vorarbeiten in Auftrag gegeben. 
Man möchte allerdings durch eine Neueinteilung die bestehenden Bischofswahlrechte 
einzelner Diözesen gewahrt wissen28• 

10. Die Verantwortung der Kirche in der Schweiz für Mission, Entwicklung und 
Frieden 
Um die weltweite Verantwortung der Kirche den Synoden bei Beginn ihrer Arbeit ins 
Bewußtsein zu rufen, wurde diese Vorlage schon in der 2. Arbeitssitzung (Mai 1973) 
behandelt27• Durch die Themenstellung wurde Mission stark mit dem Auftrag in der 
Dritten Welt verbunden. Missionarisdte Verantwortung in allen Kontinenten wurde 
mitgesehen, erhielt aber nicht den ihr zukommenden Stellenwert. Im Abschnitt über 
die Mission rief die Frage der Begründung des Missionsauftrages besondere Diskus­
sionen hervor. Efßzienz, Möglichkeit und damit auch Notwendigkeit der Entwicklungs­
hilfe waren nicht unbestritten. Im ganzen Papier wird der Beitrag der Kirche in der 
Bewußtseinsbildung unterstrichen. 
Große Wellen warf im Abschnitt über den Frieden die Diskussion über die Landes­
verteidigung. Provoziert durdt eine ungenaue Information in der Tagesschau des 
Fernsehens wurde die Stellung der Synode zur Landesverteidigung während einiger 
Zeit allgemeines Tagesgespräch. War die Publizität an sich zu begrüßen, muß doch 
festgestellt werden, daß damals mehr verurteilende Kritik als sachliche Oberlegung 
gefördert wurde. Manche vermuteten nämlich, die Kirche lasse sich von linksextremen 
Elementen unterwandern. Unter Berufung auf die gegenwärtige Realität zeigten sich 
sehr viele blind für die ~us dem Evangelium entstehende Spannung. 

11. Bildungsfragen und Freizeitgestaltung 
Diese Vorlage wurde von den Synoden zuletzt auf die Traktandenliste gesetzt. Sie 
befaßt sich mit Vorschulalter, verschiedenen Schulstufen bis zu Universität, Erwach­
senenbildung und Freizeit. Es folgen Abschnitte über katholische Privatschulen, die 
Universität Freiburg und den Bildungsrat der Schweizer Katholiken28• Die meisten 
Synoden haben sich ausgiebig mit Schulfragen, besonders mit Fragen der katholischen 
Privatsdtulen befaßt. 
Anläßlich der Diskussion, ob ein Themenkreis „Jugend und Kirche" eingeführt werden 
sollte, nahmen Vertreter der Jugendverbände eine ablehnende Haltung ein. Sie legten 
dar, die Jugendfrage sei nicht eine spezielle Frage, sondern müßte bei der Behandlung 
aller Themen mitberücksichtigt werden. Die Verantwortlichen folgten dieser Argumen­
tation. Grundlegende Oberlegungen zur kirchlichen Jugendarbeit wurden vor allem 
im Themenbereich Bildung und Freizeit eingebracht. 

12. Information und Meinungsbildung in Kirche und Öffentlichkeit 
1974 befaßten sich die Synoden mit diesem Thema. Die Vorlage29 legt im 1. Abschnitt 
die Forderungen von Communio et Progressio dar. Es folgt ein Abschnitt über Kirche 

28 Der gesamtschweizerisch verabschiedete Text ist publiziert in SKZ 1975, 236. 
27 SKZ 1973, 207-216. 28 SKZ 1975, 69-83. 29 SKZ 1974, 145-156. 

165 



und Presse, insbesondere katholische Jagespresse und Pfarrblätter. Weitere Teile
befassen sich mit Radio, Fernsehen, bisherigen und audiovisuellen Medien
In den meisten no: spielte die Diskussion iber die Presse eine große Rolle.

der deutschsprachigen Schweiz wird gewöhnlich cie der christlichen Volkspartei
verbundene Presse als katholische Presse bezeichnet. egen des revidierten Verhält-
N1SSEes der Parteien ZUXF Kirche und der Kirche den Parteien, warf dies verschiedene
ragen auf. Andererseits VaTlt aber zu bedenken, gegenwartig die Gesinnungs-
PICSSC finanziellen Schwierigkeiten steht Die Möglichkeiten der Mitwirkung der
Kirche bei Radio und Fernsehen sind den verschiedenen Sprachgebieten verschie-
den. Trotzdem wurde ein gesamtschweizerischer Text verabschiedet, der auf ese
Verschiedenheiten Rücksicht

Erfahrungen
a eine Synode richtig beurteilen, muß man neben den verabschiedeten Texten

die die Kirche eingebrachte Erfahrung werten. L.. hat sich gezeigt, manche
Erfahrungen den ynoden der verschiedenen Länder identisch sind. aher genüugen
hier einige UrzZe Hinweise.
Die Synoden der Schweiz wılesen ON Anfang gunstiges auf. In den
Verhandlungen standen sich anfangs verschiedene Auffassungen oft fast
söhnlich gegenüber. angsam aber entwickelte sich die Bereitschaft, atfeinander
hören und gememsam einen Weg suchen. Diese Erfahrung dürfte die Situal  tion  s
der Kirche euteS besonderer Bedeutung sein.
iIm Statut ußte das Verhältnis VO  ”3 Plenarversammlungen und Bischof geregelt WeLr-
den. der Praxis entstanden kaum Schwierigkeiten., Die Synodenarbeit orderte Von
den Bischöfen eine der Ausübung ihres Amtes, mit Stellungnahmen zZu
bestimmten Terminen. volles Ernstnehmen der Beratung muit der dem Bischof
uferlegten Eigenverantwortung Zu verbinden. Die Autorität der Bischöfe, die dieser
Einordnung die Kirchengemeinschaft Amt ausübten, ist gewachsen.

der Synode wurde eiıne Kirchengemeinschaft angestrebt, Zzu der jeder das Seine
beiträgt, und die alle durchschaubar und mitvollziehbar ıst. Die Grenzen eser
Möglichkeit zeigten sich einer zweitfachen pannung zwischen Kirchengemein-
sch; AIn und Universalkirche, weil Probleme ihrer Bedeutung verschieden
gesehen und gewertet werden, und zwischen der Erfahrung alltäglichen Leben
und den Einsichten der Theologen und des kirchlichen Lehramtes.
rotz verschiedenster Bemühungen und trotz e1nes verhältnismäßig guten Repräsen-
tationsverhältnisses gelang der Synode der Schweiz nicht, e1ne breite Bewe-
FUNg unter den Gläubigen zu entfachen. Die Synoden atten kurzer Zeit eiıne

große Thematik bewältigen, als PS einer breiten ffentlichkeit möglich
Adie Banze Arbeit mitzuvollziehen.

Als besonders erfreulich wurde die Zusammenarbeit mıit Vertretern anderer Kirchen
gewertert. D  hese wirkten mit den schweizerischen Vorbereitungskommissionen, den
Plenarversammlungen und synodalen Kommissionen auf diözesaner Ebene. Sie hatten
darin eın Mitsprache- und SOgar Antragsrecht, nicht aber das Stimmrecht. Diese
weitgehende Mitarbeit hat sich die Synode 72 als cchr wertvoll erwiıiesen. Die
Vertreter anderer Kirchen haben sich allgemeinen csehr bemüht, sich die itua-
tion der kath. Kirche einzufühlen. ese usammenarbei‘ konnte auch manches

gegenseitig abgebaut werden. Man fragt sich auf reformierter Geite geCSHEN:
wärtig, wıe eıne ähnliche Mitarbeit der reformierten Landeskirchen öglich
e.
Eine besondere Erfahrung der Synode 7° der Schweiz aAr clie CeNgC Zusammen-
arbeit unter den verschiedenen Sprach- und Kulturgebieten Bisher bestanden
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und Presse, insbesondere katholische Tagespresse und Pfarrblätter. Weitere Teile 
befassen sich mit Film, Radio, Fernsehen, bisherigen und neuen audiovisuellen Medien. 
In den meisten Synoden spielte die Diskussion über die Presse eine große Rolle. 
In der deutschsprachigen Schweiz wird gewöhnlich die der christlichen Volkspartei 
verbundene Presse als katholische Presse bezeichnet. Wegen des revidierten Verhält­
nisses der Parteien zur Kirche und der Kirche zu den Parteien, warf dies verschiedene 
Fragen auf. Andererseits war aber zu bedenken, daß gegenwärtig die Gesinnungs­
presse in finanziellen Schwierigkeiten steht. Die Möglichkeiten der Mitwirkung der 
Kirche bei Radio und Fernsehen sind in den verschiedenen Sprachgebieten verschie­
den. Trotzdem wurde ein gesamtschweizerischer Text verabschiedet, der auf diese 
Verschiedenheiten Rücksicht nimmt3°. 

II. Erfahrungen 
Will man eine Synode richtig beurteilen, muß man neben den verabschiedeten Texten 
die in die Kirche eingebrachte Erfahrung werten. Es hat sich gezeigt, daß manche 
Erfahrungen in den Synoden der verschiedenen Länder identisch sind. Daher genügen 
hier einige kurze Hinweise. 
Die Synoden in der Schweiz wiesen von Anfang an ein günstiges Klima auf. In den 
Verhandlungen standen sich zwar anfangs verschiedene Auffassungen oft fast unver­
söhnlich gegenüber. Langsam aber entwickelte sich die Bereitschaft, aufeinander zu 
hören und gemeinsam einen Weg zu suchen. Diese Erfahrung dürfte für die Situation 
der Kirche heute von besonderer Bedeutung sein. 
Im Statut mußte das Verhältnis von Plenarversammlungen und Bisdtof geregelt wer­
den. In der Praxis entstanden kaum Sdtwierigkeiten. Die Synodenarbeit forderte von 
den Bischöfen eine neue Art der Ausübung ihres Amtes, mit Stellungnahmen zu 
bestimmten Terminen. Ein volles Ernstnehmen der Beratung war mit der dem Bisdtof 
auferlegten Eigenverantwortung zu verbinden. Die Autorität der Bisdtöfe, die in dieser 
Einordnung in die I<irdtengemeinsdtaft ihr Amt ausübten, ist gewadtsen. 
In der Synode wurde eine I<irdtengemeinschaft angestrebt, zu der jeder das Seine 
beiträgt, und die für alle durchschaubar und mitvollziehbar ist. Die Grenzen dieser 
Möglichkeit zeigten sidt in einer zweifadten Spannung: zwisdten I<irdtengemein­
schaft am Ort und Universalkirdte, weil Probleme in ihrer Bedeutung verschieden 
gesehen und gewertet werden, und zwisdten der Erfahrung im alltäglidten Leben 
und den Einsichten der Theologen und des kirdtlidten Lehramtes. 
Trotz verschiedenster Bemühungen und trotz eines verhältnismäßig guten Repräsen­
tationsverhältnisses gelang es der Synode 72 in der Sdtweiz nidtt, eine breite Bewe­
gung unter den Gläubigen zu entfadten. Die Synoden hatten in zu kurzer Zeit eine 
zu große Thematik zu bewältigen, als daß es einer breiten Öffentlichkeit möglich 
gewesen wäre, die ganze Arbeit mitzuvollziehen. 
Als besonders erfreulich wurde die Zusammenarbeit mit Vertretern anderer I<irdten 
gewertet. Diese wirkten mit in den sdtweizerisdten Vorbereitungskommissionen, den 
Plenarversammlungen und synodalen Kommissionen auf diözesaner Ebene. Sie hatten 
darin ein Mitsprache- und sogar ein Antragsrecht, nidtt aber das Stimmrecht. Diese 
weitgehende Mitarbeit hat sidt für die Synode 72 als sehr wertvoll erwiesen. Die 
Vertreter anderer I<irdten haben sidt im allgemeinen sehr bemüht, sidt in die Situa­
tion der kath. I<irdte einzufühlen. Durdt diese Zusammenarbeit konnte audt mandtes 
Vorurteil gegenseitig abgebaut werden. Man &agt sidt auf reformierter Seite gegen­
wärtig, wie eine ähnliche Mitarbeit im Rahmen der reformierten Landeskirchen möglidt 
wäre. 
Eine besondere Erfahrung der Synode 72 in der Sdtweiz war die enge Zusammen­
arbeit unter den verschiedenen Spradt- und Kulturgebieten. Bisher bestanden nur 
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0Sse Kontakte über die Sprachgrenzen hinweg. Das gegenseitige Interesse ist durch
cie Synode sehr gewachsen. Synodalen, VOTr allem Kommissionsmitglieder haben
erfahren, dafß die Kulturen kirchliches Leben viel tiefer ragen, meıst ANSENOMMLEN
wird. Dies erfordert große Verständnisbereitschaft und Geduld, aufeinander oOren.  ..
AÄAus dieser Situation heraus wurde das „Schweizer Synodenmodell“ geschaffen Vor-
bereitung gesamtschweizerisch, urchführung grundsätzlich den Diözesen, aber mit
der Möglichkeit gesamtschweizerischer Plenarversammlungen. Gesamtschweizerische
Plenarversammlungen konnten einzelne Fragen endgültig Hin entscheiden, wenn
alle Diözesansynoden der Abtretung der Entscheidung zustimmten?®!. Dies ermöglichte
eben der Wahrung der Verschiedenheit unter den D  10zesen  &.. eine CeNgC Zusammen-
arbeit. Die gemachten Erfahrungen können sich £ruchtbar auswirken die chweiz
und vielleicht auch den Beitrag der Schweiz Zusammenarbeit der Kirche

den verschiedenen ernEuropas
Das Statut ıst ubliziert in SKZ 1972, B7 —0 Vgl dazu Bernhard Schnyder, Die recht-
B- Unterlagen der Synode 72, SKZ 1971, E' 0Se; Amstutz, Zu den ekklesiologi-
schen Grundlagen der ynode 72, 1971, 181—182.

ADRIAN

Das alttestamentliche Textprojekt des Weltbundes der
Bibelgesellschaften
Unter dem Patronat des Weltbundes der Bibelgesellschaften wurde ein 'Text des
Neuen Testamentes mıit einer Auswahl belangreicher lextvarianten herausgegeben
(The Greek New Testament, Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo Martini,
TUCe Metzger and Allen Wikgren), dessen Auflage bald erscheinen soll. Diese
Ausgabe des hat sich inzwischen e1inen Namen geschaften. Der Kommentarband
mit den Erläuterungen Z den textlichen Entscheidungen schien 19  N (Bruce
Metzger, Textual Commentary In +he Greek New Testament. companion Volume
TO the United S Societies’ reek New Testament [third edition], London-New
York)
Was geschieht für den Text des Alten Testaments?
Eugene Nida, der Initiator und unermüdliche Leiter der Übersetzungs- und Text-
projekte des Weltbundes der Bibelgesellschaften lIud e1ne ruppe vVon Alttestamentlern
ein, Nn einer Auswahl Von etwa 5000 Textproblemen des arbeiten. Dieser
ruppe gehören unter 1das Präsidium Dominique Barthelemy (Freiburg/Schweiz),

Hulst (Utrecht), Norbert Lohfink Frankfurt <l M.), McHardy (Ox£ford),
gzer (Tübingen), James Sanders (New York) alc Mitglieder all, ährend

Schenker (Freiburg/Schweiz) UN! John ompson (Princeton) GCekrtetäre sind.
Die Gruppe nahm ihre Arbeit 1m Jahre 1969 auf und +rifft 61 seither jährlich
während vier Wochen einer  S: Arbeitssitzung,
Das Ziel der Arbeit ist, den Übersetzern, besonders den Missionären  . unter ihnen,
einen eitfaden die Hand geben, der s1ie tTwald der Textänderungen und
Emendationen der letzten 150 Jahre sachkundig soll. Da die Missionsübersetzer
meistens eiıne moderne Übertragung des zu Rate ziehen, beschloß der Weltbund
der Bibelgesellschaften, alle jene Textänderungen behandeln, die den Dier SEN-
wärtig meiısten gebrauchten Übersetzungen vorkommen: der Revised Standard
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lose Kontakte über die Sprachgrenzen hinweg. Das gegenseitige Interesse ist durch 
die Synode sehr gewachsen. Synodalen, vor allem Kommissionsmitglieder haben 
erfahren, daß die Kulturen kirchliches Leben viel tiefer prägen, als meist angenommen 
wird. Dies erfordert große Verständnisbereitschaft und Geduld, aufeinander zu hören. 
Aus dieser Situation heraus wurde das „Schweizer Synodenmodell" geschaffen: Vor­
bereitung gesamtschweizerisch, Durchführung grundsätzlich in den Diözesen, aber mit 
der Möglichkeit gesamtschweizerischer Plenarversammlungen. Gesamtschweizerische 
Plenarversammlungen konnten einzelne Fragen endgültig nur dann entscheiden, wenn 
alle Diözesansynoden der Abtretung der Entscheidung zustimmten31• Dies ermöglichte 
neben der Wahrung der Verschiedenheit unter den Diözesen eine enge Zusammen­
arbeit. Die gemac:hten Erfahrungen können sic:h fruc:htbar auswirken für die Sdtweiz 
und vielleic:ht auc:h für den Beitrag der Sc:hweiz zur Zusammenarbeit der kath. Kirc:he 
in den versc:hiedenen Ländern Europas. 

31 Das Statut ist publiziert in SKZ 1972, 87-90. Vgl. dazu Bernhard Schnyder, Die recht­
lichen Unterlagen der Synode 72, SKZ 1971, 686 ff; Josef Amstutz, Zu den ekklesiologi­
schen Grundlagen der Synode 72, SKZ 1971, 181-182. 
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Das alttestamentliche Textprojekt des Weltbundes der 
Bibelgesellschaften 
Unter dem Patronat des Weltbundes der Bibelgesellsc:haften wurde ein Text des 
Neuen Testamentes mit einer Auswahl belangreicher Textvarianten herausgegeben 
(The Greek New Testament, Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, 
Bruce M. Metzger and Allen Wikgren), dessen 3. Auflage bald erscheinen soll. Diese 
Ausgabe des NT hat sich inzwischen einen Namen gesdtaffen. Der Kommentarband 
mit den Erläuterungen zu den textlichen Entscheidungen erschien 1971 (Bruce M. 
Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. A companion Volume 
to the United Bible Societies' Greek New Testament [third edition], London-New 
York). 
Was geschieht für den Text des Alten Testaments? 
Eugene A. Nida, der Initiator und unermüdliche Leiter der Obersetzungs- und Text­
projekte des Weltbundes der Bibelgesellsdtaften lud eine Gruppe von Alttestamentlern 
ein, an einer Auswahl von etwa 5000 Textproblemen des AT zu arbeiten. Dieser 
Gruppe gehören unter Nidas Präsidium Dominigue Barthelemy (Freiburg/Schweiz), 
A. R. Hulst (Utrecht), Norbert Lohfink (Frankfurt a. M.), W. D. McHardy (Oxford), 
H. P. Rüger (Tübingen), James A. Sanders (New York) als Mitglieder an, während 
A. Schenker (Freiburg/Schweiz) und John A. Thompson (Princeton) Sekretäre sind. 
Die Gruppe nahm ihre Arbeit im Jahre 1969 auf und trifft sidt seither jährlidt 
während vier Woc:hen zu einer Arbeitssitzung. 
Das Ziel der Arbeit ist, den Obersetzern, besonders den Missionären unter ihnen, 
einen Leitfaden in die Hand zu geben, der sie im Urwald der Textänderungen und 
Emendationen der letzten 150 Jahre sachkundig führen soll. Da die Missionsübersetzer 
meistens eine moderne Obertragung des AT zu Rate ziehen, besdtloB der Weltbund 
der Bibelgesellsc:haften, alle jene Textänderungen zu behandeln, die in den vier gegen­
wärtig am meisten gebrauchten Obersetzungen vorkommen: in der Revised Standard 
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